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Bei allgemeinen Fragen zu unseren Tarifen:

3. KÜNDIGUNG
Eine Kündigung muss spätestens bis zum 10. eines Monats zum Ende des jeweiligen 
Kalendermonats bei dem betreuenden Verkehrsunternehmen oder in der jeweils genutzten 
Smartphone-App erfolgen. Über die Kundenportale der genannten Unternehmen können die 
Kunden Kündigungen oder die Änderungen der persönlichen Daten auch online vornehmen. 
Eine Kündigung im FahrPlaner erfolgt über einen Link in der Bestellbestätigungsmail. Nach 
Wirksamwerden der Kündigung verliert die Chipkarte beziehungsweise das Handy-Ticket ihre 
Gültigkeit und befindet sich auf der Sperrliste. Missbräuchlich genutzte Chipkarten können 
von den Mitarbeitenden der im VBN zusammengeschlossenen Unternehmen eingezogen 
werden. Für nicht genutzte Zeiträume des Deutschland-Tickets besteht kein Anspruch 
auf Entschädigung. Das zuständige Verkehrsunternehmen kann bei Zahlungsverzug das 
Vertragsverhältnis fristlos kündigen und den Vorgang zur weiteren Bearbeitung an ein 
Inkassounternehmen übergeben. 
Das Deutschland-Ticket wird zum Kündigungstermin gesperrt. Der Ticketnutzer besitzt ab 
diesem Zeitpunkt kein gültiges Ticket mehr. Mit Mitteilung des Todes des Deutschland-
Ticketnutzers an das zuständige Verkehrsunternehmen oder den VBN endet der Vertrag 
und die Chipkarte bzw. das Handy-Ticket wird gesperrt. 

4. VERLUST / DEFEKT / KARTENSPERRUNG
Ein Verlust oder Defekt des Deutschland-Tickets ist unverzüglich direkt oder telefonisch bei 
dem zuständigen Verkehrsunternehmen BSAG, BREMERHAVEN BUS oder VWG Oldenburg be-
ziehungsweise telefonisch bei der VBN-Serviceauskunft unter der Telefonnummer 04 21 / 59 60 59 
anzuzeigen. Das elektronische Ticket beziehungsweise die Chipkarte wird umgehend gesperrt 
und ist nicht mehr gültig. Gleiches gilt bei Ablauf der Nutzungsberechtigung. Bei Verlust 
oder mutwilliger Beschädigung des Tickets muss ein anderweitiges Ticket erworben werden. 
Das neue Ticket wird anschließend per Post versendet. Bei der VWG und BREMERHAVEN 
BUS wird es sofort ausgestellt.
Es wird ein Bearbeitungsentgelt von 15 € erhoben (außer bei Defekt), es sei denn, der Kunde 
weist nach, dass Bearbeitungskosten überhaupt nicht oder nur in wesentlich geringerer Höhe 
entstanden sind. Vertragspartner, die nicht in ein Kundencenter kommen können oder on-
line eine Änderung vorgenommen haben, erhalten in der Regel innerhalb von 5 Werktagen 
eine neue Chipkarte per Post. Der Ticketnutzer hat bis zum Erhalt der Ersatzchipkarte kein 
gültiges Ticket. Das defekte Ticket ist im Kundencenter abzugeben.

5.DATENSCHUTZ
Bei der Beantragung des Deutschland-Tickets im FahrPlaner verarbeitet der VBN zum Zweck 
der Vertragserfüllung als verantwortliche Stelle die personenbezogenen Daten. Die bereit-
gestellten Daten werden an Dienstleister, die mit der Abwicklung beauftragt sind, weiter-
gegeben. Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie es gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten vorschreiben und es zur jeweiligen Zweckerreichung erforderlich ist.
Bei der Beantragung des Deutschland-Tickets bei einem der drei Verkehrsunternehmen (BSAG, 
BREMERHAVEN BUS, VWG) verarbeiten die jeweiligen Verkehrsunternehmen die Daten zum 
Zweck der Vertragserfüllung als verantwortliche Stelle. Auch hier werden die bereitgestellten 
Daten an Dienstleister, die mit der Abwicklung beauftragt sind, weitergegeben. Wird das 
bei den drei Verkehrsunternehmen beantragte Deutschland-Ticket über den FahrPlaner aus-
gegeben, erfolgt eine gemeinsame Verarbeitung des jeweiligen Verkehrsunternehmen und 
der VBN GmbH. In diesem Fall sind beide Unternehmen in einer gemeinsamen Verantwortung 
für die personenbezogenen Daten.
Weitere Informationen zum Datenschutz sind den Datenschutzbestimmungen zum 
Deutschland-Ticket zu entnehmen und auf den Internetseiten des VBN oder der jeweiligen 
Verkehrsunternehmen zu finden.

6. SONSTIGES
Für Rückfragen und/oder Reklamationen über das durch die VBN-Unternehmen ausgegebene 
Deutschland-Ticket sind ausschließlich die ausgebenden Unternehmen beziehungsweise 
die VBN GmbH zuständig. Darüber hinaus gelten die jeweils gültigen Tarifbestimmungen 
und Beförderungsbedingungen des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) 
zum Deutschland-Ticket beziehungsweise die des genutzten Verkehrsunternehmens oder 
Verkehrsverbundes. 
Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen sind bei den betreuenden Verkehrsunternehmen 
erhältlich oder im Internet einsehbar.
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ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR 
DAS DEUTSCHLAND-TICKET IM VBN

1. ALLGEMEINES
Beim Angebot des Deutschland-Tickets handelt es sich um ein bundesweit geltendes 
Abonnement für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das Deutschland-Ticket 
ist ein personengebundenes Ticket, das nicht übertragbar ist und bis auf Kinder unter  
6 Jahren keine Mitnahme weiterer Personen zulässt. Es gilt ganztägig in allen in Deutschland 
verkehrenden öffentlichen Nahverkehrsmitteln (ÖPNV) in der 2. Klasse. Das Deutschland-
Ticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristischen oder historischen 
Zwecken betrieben werden.
Das Deutschland-Ticket wird jeweils zum 1. eines Monats, mindestens für die Dauer eines 
Monats, ausgestellt. Der jeweilige Vertrag ist monatlich kündbar.
Das Deutschland-Ticket wird im VBN in der ABOS IM VBN-App oder in der FahrPlaner-App 
als Handy-Ticket auf dem Smartphone oder als personalisierte Chipkarte mit dem Namen 
und dem Geburtsdatum des Ticketnutzers ausgegeben. Alle erforderlichen Ticketdaten 
werden in der ausgewählten App beziehungsweise auf dem Chip des Deutschland-Tickets 
beziehungsweise elektronisch gespeichert. Vertragspartner können nur natürliche Personen 
ab Vollendung des 18. Lebensjahres sein. Für Minderjährige haben ihre gesetzlichen 
Vertreter zu handeln. Sind Vertragspartner und Ticketnutzer verschiedene Personen, 
wird das Deutschland-Ticket auf den Ticketnutzer ausgestellt.

2. BEANTRAGUNG EINES DEUTSCHLAND-TICKETS
Das Deutschland-Ticket kann im VBN über den FahrPlaner der VBN GmbH, die ABOS IM 
VBN-APP, die Bremer Straßenbahn AG (BSAG), die Bremerhavener Versorgungs- und 
Verkehrsgesellschaft mbH (BREMERHAVEN BUS) und die Verkehr und Wasser GmbH 
(VWG Oldenburg) beantragt werden. Das Deutschland-Ticket ist online oder über ein 
schriftliches Antragsformular bei den oben genannten Unternehmen oder in den ge-
nannten Apps zu beantragen. 
Bestellanträge für das Deutschland-Ticket sind sowohl bei den drei betreuenden Verkehrs-
unternehmen, die auch die ausgefüllten Vordrucke entgegennehmen, als auch als 
Online-Antrag im Internet unter www.vbn.de oder über die Kundenportale der ge-
nannten Unternehmen erhältlich. Ebenso ist die Zusendung der vollständig ausgefüllten 
Vordrucke per Post an die Verkehrsunternehmen BSAG, BREMERHAVEN BUS oder VWG 
Oldenburg möglich.
Bei der Beantragung des Deutschland-Tickets erklärt sich der Vertragspartner damit einver-
standen, dass das europaweite SEPA-Basis-Lastschriftverfahren zur Anwendung kommt. Die 
hierfür notwendige Vorabinformation über Abbuchungshöhe und Abbuchungszeitpunkt, 
IBAN des Zahlungspflichtigen, Gläubiger-ID sowie Mandatsreferenz erhält der Vertrags-
partner mindestens 2 Tage vor dem ersten Einzug der monatlichen Rate per E-Mail oder 
Brief. Bei Beantragung des Deutschland-Tickets erfolgt eine Bonitätsprüfung durch die 
ausgebenden Unternehmen. Konnte der monatliche Einzugsbetrag nicht abgebucht 
werden, wird für jede nicht eingelöste Lastschrift ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 
4 € zuzüglich der angefallenen Bankspesen erhoben. Bei fehlendem Zahlungseingang wird 
die Chipkarte auf eine elektronische Sperrliste gesetzt beziehungsweise in der jeweiligen 
App auf dem Smartphone wird das Ticket gelöscht oder elektronisch als ungültig markiert. 
Erfolgt keine Kündigung bis zum 10. des Vormonats, verlängert sich das Abonnement 
stillschweigend um einen weiteren Monat.
Wird eine Chipkarte gewünscht, erhält der Vertragspartner diese entweder direkt in den 
Kundencentern des für ihn zuständigen Unternehmens oder durch Zustellung per Post. 
Die Teilnahme ist jeweils zum 1. eines Monats möglich, wenn die Einzugsermächtigung 
bis zum 10. des Vormonats bei der BSAG, BREMERHAVEN BUS oder der VWG Oldenburg 
vorliegt. Über das Kundenportal „MEINE BSAG“ unter www.bsag.de ist eine Bestellung 
auch bis zum 20. des Monats für den Folgemonat möglich. 
Änderungen des Namens, der Bankverbindung oder der Anschrift sind in Textform (E-Mail 
ausreichend) oder im Kundencenter bekannt zu geben. In der FahrPlaner-App und in der 
ABOS IM VBN-App beziehungsweise unter „MEINE BSAG“ sind die Änderungen durch den 
Kunden selbst durchzuführen. Änderungen, die bis zum 10. eines Monats vorliegen, werden 
zum Anfang des nächsten Monats wirksam. Muss aufgrund eines Wohnungswechsels 
eine Adressermittlung über das Einwohnermeldeamt erfolgen, sind diese Kosten vom 
Vertragspartner zu tragen.
Wird ein sofortiger Einstieg in das Deutschland-Ticket gewünscht, ist das ausschließlich 
über die FahrPlaner-App beziehungsweise ABOS IM VBN-App möglich. Dabei wird der 
monatliche Preis des Deutschland-Tickets unabhängig vom Einstiegstag vollständig be-
rechnet. Die Kündigung ist frühestens zum 10. des Folgemonats für den darauffolgenden 
Monat möglich.

ANTRAG
Sie möchten Ihr Deutschland-Ticket auf Ihrem Smartphone  
haben? Dann einfach das D-Ticket über www.vwg.de 
abonnieren und losfahren.

Sie möchten Ihr D-Ticket als Chipkarte erhalten?  
Dann diesen Antrag ausfüllen, unterschrieben einsenden oder 
direkt in einem unserer Kundencenter abgeben.  
Danach erhalten Sie Ihr D-Ticket per Post oder gleich 
persönlich überreicht.

Jeweils am ersten Werktag des Monats wird der fällige Monats- 
betrag für Ihr D-Ticket bequem von Ihrem Bankkonto abgebucht.

1

2

3

Anträgeauch online

VWG-Kundencenter am Lappan (Mobilitätszentrale) 
Staulinie 1 · 26122 Oldenburg 
Montag–Freitag	 9:00 – 18:00 Uhr 
Samstag	 10:00 – 14:00 Uhr 
Telefon: 0441/93 66-800

VWG-Kundencenter am ZOB 
Willy-Brandt-Platz 3 · 26123 Oldenburg 
Montag – Freitag	 7:00 – 18:00 Uhr 
Samstag	 9:00 – 13:00 Uhr

www.vwg.de 
E-Mail: deutschlandticket@vwg.de



Straße/Hausnummer*

Telefon E-Mail

PLZ* Ort*

Vorname* Name*

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)*

Persönliche Angaben Ticketnutzer:in

Straße/Hausnummer*

Telefon E-Mail

PLZ* Ort*

Vorname* Name* Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)*
Persönliche Angaben Vertragspartner:in (wenn abweichend von Ticketnutzer:in oder wenn Ticketnutzer:in minderjährig)

* Pflichtfeld

Internationale Bankkontonummer (IBAN)* Kontoinhaber:in* (entfällt, wenn Angaben wie Vertragspartner:in / Vertragspartner:in muss volljährig sein)

Abo-Beginn (01.MM.JJJJ)

Die Teilnahme ist jeweils zum Ersten eines Monats möglich, 
wenn die Einzugsermächtigung bis zum 10. des Vormonats 
bei der VWG vorliegt.

Sie möchten das Deutschland-Ticket 
als Chipkarte erhalten? Dann Formular 
ausfüllen, absenden und fertig!
Bitte leserlich in Druckschrift nur die weißen Felder ausfüllen. Grau unterlegte Felder werden vom Kundencenter ausgefüllt.
Bei Antragsabgabe bitte Bankkarte bzw. Bankbestätigung sowie den Personalausweis vorlegen. Vertragspartner:in und Kontoinhaber:in müssen am Tag der 
Antragsabgabe mindestens 18 Jahre alt sein.

Karten-Nr.

Gläubiger-ID DE6510000000069706

Debitoren-Nr. 

Wird vom Kundencenter ausgefüllt: Kundencenter (Stempel/Kürzel)/Interne Vermerke:

Bankkarte o. Ä.  
hat vorgelegen

Personalausweis  
hat vorgelegen

Interne Prüfung
Verkehr und Wasser GmbH 
Felix-Wankel-Straße 9 · 26125 Oldenburg

Erteilung SEPA-Basis-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige die VWG Oldenburg bis auf Weiteres, ab dem im Antragskopf 
eingetragenen Abo-Beginn, das Fahrgeld für das Deutschland-Ticket monatlich 
im Voraus zu Lasten des aufgeführten Girokontos mittels SEPA-Basis-Lastschrift 
einzuziehen. Diese Ermächtigung schließt die Erhöhung oder Verringerung der 
Monatseinzüge bei Tarifänderungen ein. Sie gilt auch bei einer von mir aufgege-
benen Kontoänderung. Beanstandungen und Änderungen werde ich Ihnen direkt 
vortragen. Hiermit ermächtige ich die VWG Oldenburg, Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der VWG Oldenburg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Spätestens zwei Tage vor dem ersten 
Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich die VWG Oldenburg über den Einzug 
in dieser Verfahrensart unterrichten. Ebenso wird mir die VWG Oldenburg mit-
teilen, wenn sich Abbuchungshöhe und/oder -zeitpunkt ändern. Im Falle einer 
geringen Betragserhöhung bis inklusive 15 € (bspw. das Bearbeitungsentgelt für 
die Ausstellung eines neuen Deutschland-Tickets) erhalte ich keine gesonderte 
Vorabinformation über den erhöhten Lastschrifteinzug.

 �   Ja, ich willige ein, dass die VWG Oldenburg meine Daten (Anrede, 
Vor- und Nachnamen, Postanschrift, Geburtsdatum, E-Mail-
Adresse, Titel, Mobilfunknummer und Telefonnummer) gemäß 
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO für Marktforschungsanalysen verarbeitet 
um mich per Post oder E-Mail über interessante Angebote und 
Neuigkeiten von der VWG Oldenburg, des Verkehrsverbundes 
und seiner Partner zu informieren.

Ort/Datum Unterschrift Antragsteller:in

X

Datenschutzhinweis nach Art. 13 und 21 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Mit der Bestellung verarbeitet die Verkehr und Wasser GmbH (VWG Oldenburg), 
Felix-Wankel-Straße 9, 26125 Oldenburg als verantwortliche Stelle Ihre Daten 
aufgrund der Anbahnung, Durchführung und Abwicklung des Vertrags gemäß Art. 
6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Im berechtigten Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
übermitteln wir Name, Adresse und Geburtsdatum an eine Auskunftei für eine 
Bonitätsprüfung, da bei nicht ausreichender Bonität  kein Anspruch auf Ausgabe 
eines Tickets besteht. Im Falle eines Forderungsausfalls übermitteln wir Ihre Daten 
zudem an ein Inkassounternehmen zum Forderungseinzug. 
Wenn Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Ihre Daten (Anrede, Vor- und 
Nachnamen, Postanschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Titel, Mobilfunknummer 
und Telefonnummer) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO für Marktforschungsanalysen 
sowie um Sie per Post oder E-Mail über interessante Angebote und Neuigkeiten 
zu informieren. 
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen oder der Verwendung 
Ihrer Daten für die o. g. berechtigten Interessen widersprechen, z. B. unter  
mobilitaetszentrale@vwg.de. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie 
unter www.vwg.de/Unternehmen-Datenschutz.
Auch wenn Sie uns keine Einwilligung erteilen möchten, können Sie natürlich 
das Ticket nutzen.

Ort/Datum

X
Unterschrift Kontoinhaber:in

Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen. Ich erkenne 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.


